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• Gegründet am 1. März 2011 von 46 Stiftern, mittlerweile zahlreiche 
Zustiftungen und Spenden 

• Zweck ist die Förderung der Rechtswissenschaft auf dem Gebiet des 
Klimaschutz- und Umweltenergierechts 

Leitfrage: Wie muss sich der Rechtsrahmen ändern, damit die klima- 
und energiepolitischen Ziele erreicht werden können? 

• Operativ tätig als gemeinnützige, außeruniversitäre Forschungseinrichtung 
mit rund 20 Rechtswissenschaftlern 

• Teil eines interdisziplinären und europäischen Forschungsnetzwerkes 

• Finanzierung über Zuwendungen und Spenden sowie Aufträge der 
öffentlichen Hand wie Ministerien und EU-Kommission 

• http://www.stiftung-umweltenergierecht.de/ 

Stiftung Umweltenergierecht 
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Zur Person 
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Dr. Markus Kahles, Europajurist (Univ. Würzburg) 
Projektleiter 
 
• Forschungsschwerpunkte: 

 Europäisches Umweltenergierecht, Beihilferecht  
 Recht der erneuerbaren Energien 
 

• Auswahl aktueller Forschungsvorhaben: 
 Eine neue EU-Architektur für die Energiewende (EU-ArchE),   

gefördert durch: 
 
 Ausgestaltung der Öffnung des EEG für im Ausland erzeugten Strom 
 Optimierende Wege der Integration erneuerbarer Energien (OPTWIEE) 
 

• Aktuelle Veröffentlichungen: 
 Kahles/Grabmayr, Ausschreibungen im EEG 2014 und „Altmark Trans“ – Beihilfefreie Ausgestaltung des EEG durch 

Einführung einer gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung und wettbewerblicher Ermittlung der Förderhöhe?, ZUR 3/2016,  
S. 138 ff. 

 Kahles/Grabmayr/Pause, Würzburger Berichte zum Umweltenergierecht Nr. 18: Governance als Instrument zur 
Erreichung der klima- und energiepolitischen Ziele der EU im Jahr 2030 – Bestandsaufnahme und rechtliche Bewertung 
mit Blick auf die Zielerreichung im Bereich der erneuerbaren Energien, Hintergrundpapier vom 21. Januar 2016 

 Kahles/Pause, Öffnung nationaler Fördersysteme für Strom aus erneuerbaren Energien aus anderen Mitgliedstaaten – 
Renaissance der kooperativen Mechanismen?, EuZW 2015, S. 776 ff.   
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I. „Governance“: Worüber reden wir? 
 

II. Kann die Zielerreichung im Rahmen der 
Governance letztlich durchgesetzt werden? 
 

III. Zwischenbilanz 

Gliederung 
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I. „GOVERNANCE“: WORÜBER REDEN  
WIR? 
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EU will das Erreichen ihrer Klima- und Energieziele 2030 durch 
die Etablierung einer Governance sicherstellen: 

• Begriffsbedeutung Governance allgemein: (auch 
Lenkungsform) bezeichnet allgemein das Steuerungs- und 
Regelungssystem im Sinn von Strukturen (Aufbau- und 
Ablauforganisation) einer politisch-gesellschaftlichen Einheit. 

• Nach Vorstellung der KOM als Verzahnung aller 
energiebezogenen Maßnahmen auf europäischer, regionaler, 
nationaler und lokaler Ebene zu verstehen. Governance = 
Steuerungsprozess der Energieunion (Vgl. Bericht zur Lage der 
Energieunion/State of the Energy Union; Abschnitt 7: 
Verwirklichung der Energieunion). 

„Governance“: Worüber reden wir? 
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„Governance“: Worüber reden wir? 

9 

Allgemeine Governance Sektorspezifische Governance 

Legislativvorschlag zur 

Zusammenfassung der Planungs- 

und Berichterstattungs- 

pflichten (Konsultation bis 

22.04.2016) 

Vorschlag für neue EE-RL 

(Konsultation abgeschlossen) 

Leitlinien für MS zu nationalen 

Energie- und Klimaplänen (Annex 

zu State of the Energy Union 2015)  

Überprüfung der Effizienz-RL 

(Konsultation abgeschlossen) 

Arbeitsdokument zur Ausgestaltung 

des Monitorings mittels Schlüssel- 

indikatoren 

Vorschlag zum Energiemarktdesign 

(Konsultation abgeschlossen) 

Leitlinien für regionale Zusammen-

arbeit der MS (geplant) 

THG-Emissionen: Überprüfung der 

Lastenteilungsentscheidung 

Etc…. 



www.stiftung-umweltenergierecht.de 

II. KANN ZIELERREICHUNG IM RAHMEN  
DER GOVERNANCE LETZTLICH DURCH- 
GESETZT WERDEN? 
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• Die  allgemeine Governance ist sektorübergreifend und kann 
daher nur so stark sein, wie die mit ihr verfolgten Ziele bis 2030. 
Durchsetzungsfähigkeit orientiert sich somit am schwächsten 
Glied der Kette:  

 

 

 

 

 

 

• Sektorspezifische Governance kann allerdings auf allgemeine 
Governance aufbauen und zusätzliche sektorspezifische 
Zielerreichungsmechanismen vorsehen. 

 

 

  

Durchsetzungsmöglichkeiten im Rahmen der Governance 
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Ziel Ambition Verbindlichkeit 

Treibhausgasreduktion Mind. 40% EU-verbindlich 

Erneuerbare Energien Mind. 27% EU-verbindlich, aber 

explizit nicht für MS. 

Effizienz Mind. 27% (30%) Indikatives EU-Ziel 

Vernetzungsgrad (Strom) 15% Unverbindlich 
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• „Ultima ratio“ zur Sicherstellung der Zielerreichung durch 
die KOM ist das Vertragsverletzungsverfahren vor dem 
EuGH nach Art. 258 Abs. 2; 260 Abs. 3 AEUV. 

• Ein solches ist erfolgreich, wenn ein MS zurechenbar gegen 
eine Verpflichtung aus den Verträgen verstoßen hat: 
Hierfür genügt auch ein Verstoß gegen Sekundärrecht (Bsp.: 
Nicht-Umsetzung einer Richtlinie). 

• Zentrale Frage: Welche konkreten Pflichten werden den MS 
im Rahmen der Governance auferlegt? 

Durchsetzungsmöglichkeiten im Rahmen der Governance 
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• Bislang erkennbare Strukturmerkmale der allgemeinen 
Governance (COM(2015) 572 final): 

 

 

 

 

 

 

 

• Bislang rein prozedurale Pflichten der MS erkennbar: 
Einklagbar wäre damit nach derzeitigem Stand nur die 
Einhaltung der prozeduralen Berichterstattungspflichten, 
aber nicht deren qualitativer Inhalt. 
 

Durchsetzungsmöglichkeiten im Rahmen der Governance 
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o Pflicht der MS zur Vorlage umfassender nationaler Energie- und Klimapläne 
mit folgendem Inhalt: 

 Darstellung des gegenwärtigen Stands 

 Ziele, Strategien und Maßnahmen für jede der fünf Dimensionen der 
Energieunion 

 Prognosen (Referenz- und Strategieszenarien) 

o Sachstandsberichte (alle zwei Jahre) 

o Einmalige Aktualisierung der nationalen Energie- und Klimapläne 

o Berichterstattung durch die Kommission im Rahmen der jährlichen Berichte 
zur Lage der Energieunion (Monitoring anhand von Schlüsselindikatoren)  
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• Durchsetzung der Zielerreichung im Rahmen der 
sektorspezifischen Governance? 

o Abhängig von der Robustheit der Zielsetzung im jeweiligen 
Bereich (THG-Reduktion, EE, Effizienz, Interkonnektion) sowie 

o Verpflichtung der MS zu konkreten Beitragspflichten und/oder 
konkreten Maßnahmen in den jeweiligen sektorspezifischen 
Rechtsakten. 

• Hier bleibt konkrete Ausgestaltung der EE-RL, Effizienz-RL, 
etc. abzuwarten. 

• Erste Ansätze, etwa: 

o „Lückenfüller“ im Bereich EE? 

o Art. 7 Effizienz-RL 2012/27/EU 

 

Durchsetzungsmöglichkeiten im Rahmen der Governance 
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III. ZWISCHENBILANZ 
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• Eingangsfrage: Governance als Instrument zur Erreichung 
der klima- und energiepolitischen Ziele der EU im Jahr 
2030?  

 Allgemeine Governance: „Hilfsfunktion“ zur Zielerreichung 
(prozedurales Grundgerüst, Transparenz, 
Berichterstattung), aber konkretes „Durchsetzungsdefizit“ 
(soweit bislang absehbar). 

 Sektorspezifische Governance: Eignung zur Sicherstellung 
der Zielerreichung abhängig von konkreter Ausgestaltung 
der zusätzlichen Zielerreichungsmechanismen im Einzelnen 
(noch nicht genau absehbar). Erste Ansätze zeichnen sich 
ab: z.B. „Lückenfüller“ im EE-Bereich. 

Zwischenbilanz 
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• Stiftung Umweltenergierecht 
begleitet Diskussion um 
Governance und Energieunion von 
Anfang an. 

• Zukünftige Entwicklung im Fluss 
und lässt Raum für vielfältige 
Arbeiten. 

• Mehr unter www.stiftung-
umweltenergierecht.de  

 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
Stiftung Umweltenergierecht  
als Rechts-Kompass: 
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• Info | Stiftung Umweltenergierecht 
informiert periodisch über die 
aktuellen Entwicklungen 

• www.umweltenergierecht.de als 
Informationsportal 

 

Bleiben Sie auf dem Laufenden 
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Dr. Markus Kahles, Europajurist (Univ. Würzburg) 
Projektleiter 
Ludwigstraße 22 
97070 Würzburg 
Tel.: +49 9 31.79 40 77-0 
Fax: +49 9 31.79 40 77-29 
E-Mail: kahles@stiftung-umweltenergierecht.de 
Internet: www.stiftung-umweltenergierecht.de  

Stiftung Umweltenergierecht 

Unterstützen Sie unsere Arbeit durch Zustiftungen und Spenden für laufende Forschungsaufgaben 
auf unsere Konten bei der Sparkasse Mainfranken Würzburg 

Spenden: IBAN DE16 7905 0000 0046 7431 83 / BIC BYLADEM1SWU 
Zustiftungen: IBAN DE83 7905 0000 0046 7454 69 / BIC BYLADEM1SWU 

www.stiftung-umweltenergierecht.de 
 


